
 

 

 

 

Für Prüflinge aus Jahrgang 9  
 
 
 
 
Stand der Informationen: 01.09.2023 
 
Änderungen vorbehalten! Aufgrund der derzeitigen Lage kann es zu kurzfristigen Änderungen kommen. 
Diese werden auf unserer Homepage unter der Rubrik „Abschlüsse“ veröffentlicht. 
 
 
 

 
 
 
 

A) Schriftliche Abschlussprüfungen in den Hauptfächern 

a) Regulärer Ablauf: 

Do, 02.05. schr. Abschlussprüfung Deutsch 

Mo, 06.05. schr. Abschlussprüfung Mathematik  

 

Mo, 27.05. Bekanntgabe der Vornoten und der Prüfungsleistungen in den schriftlichen 
Prüfungsfächern 

 
b) Im Fall von Krankheit, Quarantäne o. Ä. zum Zeitpunkt des Haupttermins: 

Di, 14.05. schr. Nachprüfung I Deutsch 

Do, 16.05. schr. Nachprüfung I Mathematik 

 

 

B) Mündliche Prüfungen Kurzfächer  

Eine mündliche Prüfung in einem Kurzfach nach Wahl des Prüflings ist nach derzeitigem Stand 
in diesem Jahr verpflichtend.  

 
 
 

Prüfungskommission:  Maja Rabe, Indra Meißner 
   pruefung@oberschule-rosengarten.de  

mailto:pruefung@oberschule-rosengarten.de


 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

bis Fr, 24.05., 
12 Uhr 

Abgabe der Prüfungsanmeldungen im Sekretariat / Einsendung per E-Mail 
an die Prüfungskommission 

 

Mo, 03.  
– Fr, 07.06. 

Prüfungszeitraum  

 

 

C) Mündliche Nachprüfungen Hauptfächer 

Sollten die Leistungen in den schriftlichen Prüfungen nicht den Erwartungen entsprechen, kann 
eine mündliche Nachprüfung in einem Hauptfach  
 

- von der Prüfungskommission angesetzt werden oder 
- vom Prüfling beantragt werden. 

 

bis Mi, 29.05. 
12 Uhr Anmeldung zu den Nachprüfungen in den Hauptfächern 

Do, 30.05. Bekanntgabe der Prüfungstermine für die freiwilligen und von der 
Prüfungskommission angesetzten Nachprüfungen  

Mi-Fr, 05.-07.06. Prüfungszeitraum  

 

 

E) Entlassungsfeiern und Zeugnisübergabe 

Fr, 14.06. Entlassung / Zeugnisübergabe /Abschlussfeier für HS 9 und Jg. 10 

 
 
 

Im Fall von Krankheit zum Zeitpunkt einer mündlichen oder schriftlichen Prüfung: 

1. Ein/e Erziehungsberechtigte/r informiert spätestens am Prüfungsmorgen per Telefon oder Mail die 
Schule. 

2. Der Prüfling sucht an dem Tag einen Arzt auf, der die Prüfungsunfähigkeit bescheinigt. 
3. Nach zeitnaher Vorlage der Prüfungsbescheinigung (per Mail an die Prüfungskommission oder Abgabe 

in Papierform im Sekretariat) informiert die Prüfungskommission über den Termin der Nachholprüfung. 
 
 

  Fragen?!   →   pruefung@oberschule-rosengarten.de 

mailto:pruefung@oberschule-rosengarten.de


 

 

 

 


